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Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und Kollegen haben an mich eine 

schriftliche Anfrage, betreffend die Kartellgesetznovelle 1992, gerichtet und folgende 

Fragen gestellt: 

"1. Wann wurde der Ministerialentwurf betreffend die "Kartellgesetznovelle 1992" 

zur Begutachtung ausgesandt? 

2. Wann ist die Frist zur Begutachtung dieses Ministerialentwurfes abgelaufen? 

3. Ist der Ministerrat bereits einmal mit der "Kartellgesetznovelle 1992" befaßt 

worden? 

4. Wenn nein, warum nicht? 

5. Wenn ja, aus welchen Gründen hat der Ministerrat bislang keine Regierungsvor

lage beschlossen? 

6. Was werden Sie unternehmen, um endlich einen Beschluß des Ministerrates 

und damit eine Beseitigung der gegenwärtigen Rechtsunsicherheit zu 

erwirken?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie fOlgt: 

Zu 1: 

Der Ministerialentwurf betreffend die "Kartellgesetz-Nove/Je 1992" wurde im Jänner 

1992 zur Begutachtung versandt. 

Zu2: 

Das Ende der Begutachtungsfrist war der 15. März 1992, gewichtige Stellungnahmen 

sind aber erst wesentlich später eingegangen. 

Zu 3 bis 6: 

Der Entwurf einer Kartellgesetz-Novelle ist vor Weihnachten 1992 in den Ministerrat 

eingebracht worden. Es hat jedoch noch einige Zeit gebraucht, um im Ministerrat über 

verschiedene Detailfragen Einigung zu erzielen. Die Regierungsvorlage ist schließlich 

am 25.5.1993 beschlossen worden. 

/11. Juni 1993 
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